
D. WEGNAHME HEIßT WEGNAHME HEIßT WEGNAHME:
DER WEGNAHMEBEGRIFF IN § 289 STGB

Abschließend soll ein kurzer Blick auf die Vorschrift des
§ 289 StGB (Pfandkehr) geworfen werden, in welcher der
Begriff der „Wegnahme“ vom Gesetzgeber ebenfalls verwen-
det wird, bei dem aber nicht ganz klar ist, ob der Begriff auch
tatsächlich (vollständig) identisch verstanden werden soll.
Der Straftatbestand der Pfandkehr schließt die Lücke, die
dadurch entsteht, dass der Diebstahl zwingend die Wegnah-
me einer fremden Sache voraussetzt, es aber ein legitimes und
von der Rechtsordnung auch zu schützendes Interesse be-
stimmter berechtigter Fremdbesitzer daran geben kann, dass
(auch) der Eigentümer die Sache nicht eigenmächtig an sich
nimmt. Hat dieser etwa eine bewegliche Sache für eine be-
stimmte Zeit an einen anderen vermietet und erfüllt dieser
seine Pflichten aus dem Mietvertrag (Bezahlung des Mietzin-
ses, pflegliche Behandlung der Sache etc.), so ist es nachvoll-
ziehbar, wenn dieser während der Mietzeit dagegen geschützt
sein möchte, dass der Eigentümer die Sache an sich nimmt.
Diesen strafrechtlichen Schutz gewährt § 289 StGB (und bil-
det somit gewissermaßen im Strafrecht den Umstand ab, dass
der Eigentümer hier wegen § 986 BGB auch keinen ding-
lichen Herausgabeanspruch hat), in welchem es heißt: „Wer
seine eigene bewegliche Sache … dem Nutznießer, Pfand-
gläubiger oder demjenigen, welchem an der Sache ein Ge-
brauchs- oder Zurückbehaltungsrecht zusteht, in rechtswid-
riger Absicht wegnimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“
In der soeben geschilderten Situation des Vermieters und

Mieters führt die Anwendung des aus § 242 StGB bekannten
Wegnahmebegriffs zu keiner Schwierigkeit, da der die Miet-
sache nutzende Mieter regelmäßig auch Gewahrsam an der
Sache hat, der vom Vermieter gegebenenfalls gebrochen wür-
de; insoweit besteht auch Einigkeit darüber, dass der Weg-
nahmebegriff des § 242 StGB jedenfalls dem Grunde nach
auch für Fälle des § 289 StGB gilt. Fraglich ist jedoch, ob der
Wegnahmebegriff bei der Pfandkehr nicht noch dahingehend
erweitert werden muss, dass er auch bestimmte Fälle des
Zugriffs ohne Gewahrsamsbruch erfassen muss, um auch
einen Schutz besitzloser Pfandrechte (so etwa des Vermieter-
pfandrechts, vgl. § 562 BGB) zu gewähren. Die wohl über-

wiegende Ansicht, darunter die Rechtsprechung, verlangt für
die „Wegnahme“ iSd § 289 StGB nicht ausnahmslos einen
Gewahrsamsbruch wie bei § 242 StGB. Es soll vielmehr aus-
reichen, dass die Sache dem tatsächlichen Macht- und Zu-
griffsbereich des Rechtsinhabers so entzogen wird, dass die-
sem die Ausübung der genannten Rechte unmöglich gemacht
wird. Gegen diese Sichtweise spricht zwar, dass an sich inner-
halb des StGB die einheitliche Verwendung bestimmter Be-
griffe (wie hier der „Wegnahme“) durch den Gesetzgeber
nahe liegen würde. Andererseits erscheint der Inhaber eines
besitzlosen Pfandrechts sogar in höherem Maße schutzwür-
dig, da es ihm kaum möglich ist, sich selbst gegen die Ent-
wertung seines Pfandrechts zu schützen.

E. ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT
Die Wegnahme ist als Tathandlung ein zentrales Tatbestands-
merkmal bei den ausgesprochen klausurrelevanten Tatbestän-
den des Diebstahls und des Raubes (sowie daneben auch bei
der freilich deutlich weniger relevanten Pfandkehr, bei der
auch umstritten ist, ob der Begriff in allen Belangen identisch
zu verstehen ist). In vielen Fällen stellt die Subsumtion kein
großes Problem dar, wenn man auf das Gesamtgeschehen des
Klausursachverhalts blickt. Freilich können bei jedem einzel-
nen Teilelement der gängigen Definition vom Bruch fremden
und der Begründung neuen Gewahrsams (mehr oder weniger
große) Probleme auftauchen, die zwar meist – oft sogar auch
intuitiv richtig – in den Griff zu bekommen sind, die aber
vom Klausurbearbeiter erkannt und auch hinreichend „ziel-
strebig“ gelöst werden müssen. Abgrenzungsprobleme er-
geben sich hier insbesondere zum Betrug, der hinsichtlich des
gleichen Tatobjekts zum Diebstahl im Verhältnis wechselsei-
tiger Exklusivität steht, sodass die Merkmale der Wegnahme
beim Diebstahl einerseits und der Verfügung beim Betrug
andererseits die Schnittstelle zwischen beiden Vorschriften
darstellen. Taucht im Sachverhalt eine qualifizierte Nötigung
auf, ist im Zusammenhang mit der Wegnahme unter Umstän-
den problematisch und daher dann sauber darzustellen, ob
diese die (Vollendung der) Wegnahme, dh insbes. auch noch
die Gewahrsamsbegründung, ermöglichen (dann § 249 StGB)
oder aber den bereits erlangten Gewahrsam sichern (dann
§ 252 StGB) soll.
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& SACHVERHALT
Das LG Leipzig verurteilte den A am 2.12.2013 in zweiter Instanz zu einer Geldstrafe von
120 Tagessätzen wegen Vereitelns der Zwangsvollstreckung in Tateinheit mit Untreue. Darü-
ber hinaus verhängte das Gericht ein vierjähriges Verbot der Ausführung einer Geschäfts-
führertätigkeit. Dem Urteil lag der folgende Sachverhalt zugrunde:
Der leichtlebige A ist der Sohn eines erfolgreichen Geschäftsmannes. Dieser wollte den

Glauben an eine glänzende Laufbahn seines Sohnes nicht so recht aufgeben und sorgte daher
dafür, dass A als alleiniger Geschäftsführer der Rasant-GmbH bestellt wurde, welche Sport-
wagen des oberen Preissegments vertreibt. A fühlte sich zwar geschmeichelt, sah sich aber
durch die ihm übertragene Verantwortung nicht veranlasst, seinen Lebensstil zu ändern. So
bestand seine erste, von seinen Befugnissen als Geschäftsführer gedeckte Handlung darin,
sich selbst einen kanariengelben Ferrari aus dem Verkaufsraum der Rasant-GmbH als Dienst-
wagen zuzuweisen und damit regelmäßig über die Autobahn zu brausen. Da der A den
Geschäften der Rasant-GmbH ansonsten eher wenig Aufmerksamkeit schenkte, kam es
häufiger zu Zahlungssäumnissen, obwohl liquide Mittel vorhanden waren bzw. beschafft
werden konnten. Eine kurzfristig einberufene Gesellschafterversammlung untersagte dem A
daraufhin, den Ferrari für Fahrten außerhalb des Stadtgebietes zu nutzen.
Als der Vorstandsvorsitzende G der Autohaus-AG, der größten Gläubigerin der Rasant-

GmbH, den A am kommenden Tag in dessen Büro aufsuchte und ankündigte, in den
kommenden Wochen im Wege der Zwangsvollstreckung die Dienstwagen der Geschäfts-
führung der Rasant-GmbH pfänden zu lassen, um die gegen die Rasant-GmbH eingeklagten
Forderungen beizubringen, ergriff A die Panik. Da er wusste, dass die Forderungen der
Autohaus-AG begründet waren, fürchtete er darum, nun endgültig den heißgeliebten Ferrari
und den damit verbundenen gesellschaftlichen Status zu verlieren. A beschloss, den Ferrari
„in Sicherheit zu bringen“, solange er in seiner Stellung als Geschäftsführer noch Zugriff
hierauf hatte. Am kommenden Morgen brachte er den Ferrari daher kurzentschlossen zu
seiner Ferienwohnung auf die norddeutsche Insel Föhr, wo er ihn nach einer ausgiebigen
Spritztour in der Garage parkte. Damit niemand herausfinden könne, wo sich der Wagen
befand, setzte A weder die Gesellschafter der Rasant-GmbH von seiner Spritztour in Kennt-
nis noch entrichtete er das bei privater Nutzung des Dienstwagens vertraglich vereinbarte
Nutzungsentgelt. Zu dessen Zahlung fehlten ihm die nötigen Geldmittel.
Als einige Wochen später der Gerichtsvollzieher GV im Auftrag der Autohaus-AG die

Zwangsvollstreckung auf dem Firmengelände der Rasant-GmbH betreiben wollte, war der
Ferrari nicht mehr auffindbar. GV, dem gewisse Gerüchte hinsichtlich des Leumundes des A
zu Ohren gekommen waren, schaltete die Polizei ein. Der zuständige Beamte erlangte im
Zuge der Ermittlungen Kenntnis von einer Ferienwohnung des Vaters des A auf der Insel
Föhr und ersuchte den dortigen Polizeimeister P um Hilfe. Er schilderte diesem den ge-
samten, ihm bekannten Sachverhalt. P besuchte daraufhin am Dienstagmorgen den Nachbarn
N und fragte diesen, ob er einen gelben Ferrari gesehen habe. N erzählte dem P begeistert,
dass der Sohn seines Nachbarn, der A, wiederholt, zuletzt am letzten Wochenende, mit einem
solchen Modell über die Insel spazieren gefahren sei. Den Ferrari habe A danach – wie immer
– in seiner Garage geparkt.
P sah seine Gelegenheit gekommen, endlich mal im Alleingang eine Tat aufklären zu

können. Um dies auch seinem Vorgesetzten auf dem Festland gegenüber dokumentieren zu
können, entschloss er sich, von dem von ihm in der Garage vermuteten Ferrari ein
Beweisfoto zu machen. Er überlegte kurz, ob er hierfür nicht zuvor den Ermittlungsrichter
E am Amtsgericht in Wyk auf Föhr anrufen solle, der eigentlich für Durchsuchungen
zuständig sei. Dessen private Mobiltelefonnummer war zwar in seinem Diensthandy gespei-
chert. Da er jedoch wusste, dass E zur Hochzeit seiner Tochter aufs Festland gefahren ist,
erschien es ihm zu kompliziert, diesen wegen einer solchen Kleinigkeit zu stören oder die
Nummer des Vertretungsrichters bei seinen Kollegen zu erfragen. Daher entschied P, dass
er als nach schleswig-holsteinischem Landesrecht zuständige Ermittlungsperson der Staats-
anwaltschaft die Durchsuchungen auch mal ohne Richter durchführen könne. Schließlich
wollte er so schnell wie möglich ein Beweisfoto sichern. P öffnete also die nicht abge-
schlossene Garage, fand darin tatsächlich den Ferrari und machte sein Foto. A erfuhr noch
am selben Abend von dem „neugierigen“ jungen Polizeibeamten. Als die Polizei am
nächsten Nachmittag am Ferienhaus des A erschien, war die Garage leer und der Ferrari
nicht mehr auffindbar.
Mit Schreiben vom 5.12.2013, das am selben Tag in den Gerichtsbriefkasten des Land-

gerichts Leipzig eingeworfen wurde, hat A gegen das Urteil des Landgerichts „Berufung“
eingelegt und erklärt, das Urteil so nicht akzeptieren zu wollen. Mit Schriftsatz vom 3.1.2014
begründete der inzwischen mandatierte Verteidiger V dann das Rechtsmittel des A beim LG
Leipzig. V beantragte in dem auf seinem Briefbogen abgefassten Schreiben, das Urteil des LG
Leipzig vom 2.12.2013 mit den Feststellungen aufzuheben und die Sache an eine andere
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Strafkammer des LG zurückzuverweisen. Den entsprechenden Schriftsatz unterzeichnete er
eigenhändig mit seinem vollen Namen. Einzelne Buchstaben des Namens sind dabei nicht
eigens erkennbar. Die Unterschrift kann jedoch unter Heranziehung der lesbaren Buchstaben
und des Briefkopfes als Namenszug des V entziffert werden.
Neben dem Satz „Ich rüge die Verletzung materiellen Rechts“ und der zutreffenden

Behauptung, das Urteil begründe die behauptete Rückfallgefährdetheit des A mit keinem
Wort, enthält der als Revisionsbegründung gekennzeichnete Schriftsatz inhaltlich die folgen-
den, formgerecht erhobenen Verfahrensrügen:
1. V rügt die Verletzung der Maxime der ununterbrochenen Hauptverhandlung gem. § 226

I StPO. Dazu trägt er folgenden Verfahrensablauf vor: Nachdem das Gericht am ersten
Verhandlungstag, dem 4.11.2013 eine Beweisaufnahme durchgeführt hatte, wurde aufgrund
terminlicher Engpässe der Staatsanwaltschaft am 18.11.2013 ein zweiter Hauptverhandlungs-
tag angesetzt, der nur 30 Minuten dauerte und in dem lediglich der BZR-Auszug des
Angeklagten verlesen wurde. Erst am dritten Verhandlungstag am 2.12.2013 wurde die
Beweisaufnahme fortgesetzt.

2. V rügt zudem die Verwertung des von P aufgenommenen „Beweisfotos“. Er schildert
den oben aufgeführten Sachverhalt und trägt zutreffend vor, dass das Gericht seine Verurtei-
lung allein auf das Foto des Ferraris in der Garage des A gestützt habe. Dieses hätte jedoch
nicht verwertet werden dürfen. Weitere Beweismittel wurden vonseiten des Gerichts nicht in
die Hauptverhandlung eingeführt.

Prüfen Sie, inwieweit die Revision Aussicht auf Erfolg hat.

Vermerk: Die §§ 283–283 d StGB und § 15 a InsO sind nicht zu prüfen.

& LÖSUNG
Die Revision des A hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist.

A. ZULÄSSIGKEIT
Zunächst müsste die Revision zulässig sein.

I. Statthaftigkeit
Die Revision müsste das statthafte Rechtsmittel sein. Vorliegend ist das Urteil einer Strafkam-
mer der LG gegeben, womit gem. § 333 StPO die Revision statthaft ist.
Fraglich ist, ob es schädlich ist, dass A sein Rechtsmittel fehlerhaft als Berufung kenn-

zeichnete, obwohl die Revision hier das statthafte Rechtsmittel ist. Als Revisionseinlegung
iSd § 341 I StPO ist jede Erklärung aufzufassen, die den Anfechtungswillen des Beschwerde-
führers erkennen lässt (OLG Hamburg NJW 1965, 1147 [1148]). Ein Irrtum in der Bezeich-
nung des zulässigen Rechtsmittels ist gem. § 300 StPO als Ausfluss von Art. 19 IV GG
ausdrücklich unschädlich. Das Rechtsmittel ist stets so zu deuten, dass der erstrebte Erfolg
möglichst erreichbar ist (BGH NJW 1956, 756 [757]). A hatte hier ausdrücklich erklärt, das
Urteil nicht akzeptieren zu wollen. Nur eine Revision ist statthaft, das angestrebte Ziel zu
erreichen. Damit ist sein Rechtsmittel als Revision zu behandeln.

II. Einlegungsberechtigung und Beschwer
A ist gem. § 296 I StPO berechtigt, Rechtsmittel einzulegen.
Darüber hinaus müsste A von der Entscheidung beschwert sein. Das ist der Fall, wenn sich

aus dem Urteilstenor eine unmittelbare Beeinträchtigung ergibt (Klesczewski, Strafprozess-
recht, 2. Aufl. 2013, Rn. 545). A wurde hier wegen Vereitelns der Zwangsvollstreckung in
Tateinheit mit Untreue zu einer Geldstrafe verurteilt. A ist damit beschwert.

III. Adressat
Die Revision müsste gem. § 341 I StPO beim Gericht „iudex a quo“ eingelegt worden sein.
Das ist hier mit dem LG Leipzig der Fall.

IV. Form und Frist der Einlegung

1. Form
Gem. § 341 I StPO müsste bei der Revisionseinlegung die Schriftform beachtet worden sein.
A legte vorliegend mittels eines Schreibens Revision ein.

Hinweis: Hier hätte auch der Adressat angesprochen werden können (s. oben A.III.).
Es ist vertretbar, das Problem der Falschbezeichnung als Berufung auch hier anzusprechen. Dogmatisch
überzeugender ist es aber im Zuge der Statthaftigkeit (s. oben A.I.).

Falschbezeichnung als
Berufung
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